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Vorwort

			Das	Vergaberecht	ist	in	den	letzten	Jahren	und	Jahrzehnten	zunehmendkomplexer	geworden.	Neben	den	vergaberechtlichen	Vorschriften	sindbei	Beschaffungen	das	Haushaltsrecht	und	mitunter	aucheuroparechtliche	Regelungen	zu	berücksichtigen.	Hinzu	kommenunterschiedliche	Vergabegesetze	in	den	einzelnen	Bundesländern.	Diesstellt	alle	Beteiligten	eines	Beschaffungsverfahrens	in	Bereichen	derFeuerwehr	und	des	Rettungsdienstes	sowie	in	den	Verwaltungen	vorenorme	Problemstellungen.	Die	vergaberechtskonforme	Formulierungvon	Leistungsverzeichnissen	und	Ausschreibungskriterienbedarf	derKenntnis	des	Vergaberechts,	um	rechtssichereAusschreibungsunterlagen	erstellen	und	das	Vergabeverfahren	sicherdurchführen	zu	können.Mit	diesem	Buch	wird	die	Struktur	des	Vergaberechts	erläutert	unddurch	zahlreiche	Fallbeispiele	der	Bezug	zur	Praxis	hergestellt.	Eswerden	Bewertungsmethoden	zur	Ermittlung	des	wirtschaftlichstenAngebotes	vorgestellt	und	insbesondere	in	diesem	Bereich	aufFallstricke	hingewiesen,	die	dem	Anwender	schnell	zum	Verhängniswerden	können.	Muster	für	Vergabevermerke	und	Verfügungen	dienender	Erleichterung	in	der	vergaberechtlichen	Anwendung,	da	dieDokumentation	von	Vergabeverfahren	in	der	Praxis	gerade	technischeMitarbeiter	einer	Kommunalverwaltung	oft	vor	erheblicheHerausforderungen	stellt.Das	vorliegende	Buch	soll	ein	Grundlagen-	und	Nachschlagewerkdarstellen,	das	als	Hilfestellung	im	komplexen	Beschaffungsvorgangjederzeit	herangezogen	werden	kann.Die	AutorenAlexa	Jentges	und	Michael	Lülf
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I.          Grundlagen und Au�au des Vergaberechts

1           EinführungAufträge	über	die	Beschaffungen	von	Feuerwehren	undRettungsdiensten	sind,	wenn	diese	in	öffentlicher	Trägerschaft	stehen,nach	besonderen	Vorschriften	zu	vergeben.	Diese	Vorschriften	sinderforderlich,	weil	öffentliche	Aufträge	einen	bedeutendenWirtschaftsfaktor	darstellen,	um	eine	ef�iziente	und	wirtschaftlicheAuftragsvergabe	sicherzustellen.	Die	Vorschriften	werden	unter	demBegriff	»Vergaberecht«	zusammengefasst.Als	Vergaberecht	wird	die	Gesamtheit	der	Normen	bezeichnet,	dieein	Träger	öffentlicher	Verwaltung	bei	der	Beschaffung	von	sachlichenMitteln	und	Leistungen,	die	er	zur	Erfüllung	von	Verwaltungsaufgabenbenötigt,	zu	beachten	hat	(BVerfG	1	BvR	1160/03).	Dabei	ist	dasVergaberecht	in	Deutschland	nicht	einheitlich,	sondern	inverschiedenen	Gesetzen,	Vergabeverordnungen	undVerfahrensordnungen	geregelt.	Es	wird	daher	in	der	Praxis	zu	Recht	alsunübersichtlich	und	komplex	bewertet.
1.1        Der Ursprung des Vergaberechts: Das HaushaltsrechtUrsprünglich	war	das	Vergaberecht	ausschließlich	im	Haushaltsrechtbeheimatet;	die	Vergabevorschriften	waren	Verwaltungsvorschriften,die	sich	an	die	Vergabestellen	der	öffentlichen	Auftraggeber	wandten,um	die	sparsame	und	wirtschaftliche	Verwendung	öffentlicher	Mittel	zusichern.	Das	Vergaberecht	diente	damit	allein	dem	wirtschaftlichenEinkauf	der	öffentlichen	Hand	und	der	sparsamen	Verwendung	vonSteuergeldern.Unter	dem	Ein�luss	des	europäischen	Gemeinschaftsrechts	musstedieser	haushaltsrechtliche	Ansatz	des	Vergaberechtes	teilweiseaufgegeben	werden:	Die	europäischen	Vergaberichtlinien	verfolgten



das	Ziel,	das	öffentliche	Auftragswesen	für	einen	gemeinschaftsweitenWettbewerb	zu	öffnen.	Die	Interessen	der	Bieter	sollten	durch	eineschnelle	und	wirksame	Nachprüfung	vor	Verletzungen	derVergabevorschriften	geschützt	werden	(Bundestag	Drucksache13/9340).	Zur	Umsetzung	dieser	europäischen	Vergaberichtlinien	hatteder	deutsche	Gesetzgeber	in	den	Jahren	1993	und	1994	zunächst	eine»haushaltsrechtliche	Lösung«	gewählt	und	für	Vergabeverfahren,	derenBeschaffungsgegenstände	einen	bestimmten	Auftragswertüberschritten,	im	Haushaltsrecht	(§	§	57	b	und	57	c	HGrG	in	derdamaligen	Fassung	für	die	Jahre	1993	und	1994)	ein	zweistu�igesNachprüfungsverfahren	vorgesehen,	das	aber	keine	einklagbarensubjektiven	Rechte	potentieller	Auftragnehmer	vorsah.
1.2        Die Zweiteilung des VergaberechtsDie	haushaltsrechtliche	Umsetzung	der	europäischenVergaberichtlinien	wurde	von	der	damaligen	EG-Kommissionbeanstandet	und	führte	schließlich	im	Jahr	1999	dazu,	dass	derBundesgesetzgeber	die	haushaltsrechtliche	Lösung	aufgab	und	dasVergaberecht	für	Verfahren,	deren	Beschaffungsgegenstände	einenbestimmten	Auftragswert	erreichten	oder	überschritten,	imsogenannten	Kartellvergaberecht	umsetzte.	Diese	»kartellrechtlicheLösung«,	die	im	Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)umgesetzt	wurde,	führte	zu	einer	Zweiteilung	des	Vergaberechts	inDeutschland:	Das	Haushaltsvergaberecht	(Unterschwellenrecht)	unddas	Kartell-	oder	GWB-Vergaberecht	(Oberschwellenrecht)	(zu	denBegrif�lichkeiten	vgl.	Burgi,	2016).

 Merke:Das	Vergaberecht	in	Deutschland	ist	zweigeteilt.Eine	letzte	große	Änderung	des	Vergaberechts	fand	2016	durch	dasVergaberechtsmodernisierungsgesetz	statt.	Begründet	war	dieÄnderung	durch	neue	EU-Vergaberichtlinien:



		Richtlinie	für	die	klassische	Auftragsvergabe	(Richtlinie2014/24/EU)		Richtlinie	für	die	Auftragsvergabe	in	den	Bereichen	der	Wasser-,Energie-	und	Verkehrsversorgung	sowie	der	Postdienste(Richtlinie	2014/25/EU)		Richtlinie	über	die	Konzessionsvergabe	(Richtlinie2014/23/EU)		Richtlinie	zur	Koordinierung	der	Verfahren	zur	Vergabebestimmter	Bau-,	Liefer-	und	Dienstleistungsaufträge	in	denBereichen	Verteidigung	und	Sicherheit	(Richtlinie	2009/81/EG)Im	Zuge	der	Umsetzung	der	neuen	EU-Vergaberichtlinien	wurde	dieStruktur	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungenüberarbeitet	und	eine	grundlegend	geänderte	Vergabeverordnungerlassen.	Die	Änderungen	betrafen	damit	nur	denOberschwellenbereich.Einen	unmittelbaren	Ein�luss	auf	die	Vergabeverfahren	imUnterschwellenbereich	hatte	die	Vergabemodernisierung	nicht.	Siewurde	aber	zum	Anlass	genommen,	auch	die	Vergabe	öffentlicherAufträge	auf	nationaler	Ebene	unterhalb	der	EU-Schwellenwerte	zureformieren.	Dies	erfolgte	durch	die	neueUnterschwellenvergabeordnung,	die	im	Februar	2017	imBundesanzeiger	bekannt	gemacht	wurde.	Das	neue	Regelwerk	ersetztdie	bisher	geltende	Vergabe-	und	Vertragsordnung	für	Leistungen(VOL/A	Abschnitt	1).1
1.3        Trennlinie zwischen Oberschwellen- und

Unterschwellenrecht: Der EU-SchwellenwertDie	Trennlinie	zwischen	dem	Haushaltsvergaberecht	und	dem	GWB-Vergaberecht	ist	der	EU-Schwellenwert.	Wird	er	unterschritten,	ist	dasHaushaltsvergaberecht	anwendbar,	wird	er	erreicht	oder	überschritten,gilt	das	GWB-Vergaberecht.



Bild 1: Zweiteilung des VergaberechtsDer	Ursprung	des	EU-Schwellenwertes	liegt	in	einer	internationalenVereinbarung,	dem	Übereinkommen	über	das	öffentlicheBeschaffungswesen	(»Government	Procurement	Agreement«,	kurzGPA).	Ziel	des	GPA	ist	es,	einen	multilateralen	Rahmen	ausgewogenerRechte	und	P�lichten	in	Bezug	auf	öffentliche	Aufträge	zu	schaffen,	umden	Welthandel	zu	liberalisieren	und	auszuweiten.	Das	GPA	�indetAnwendung	auf	Aufträge	oberhalb	bestimmter	Schwellenwerte,	die	imGPA	festgelegt	sind	(EU	Richtlinie	2014/24/EU,	Erwägungsgrund	18).Entsprechend	gilt	auch	das	GWB-Vergaberecht	erst,	wenn	dergeschätzte	Auftragswert	der	zu	beschaffenden	Lieferung	oder	Leistungden	aus	dem	GPA	resultierenden	und	in	Euro	umgerechneten	EU-Schwellenwert	erreicht	oder	übersteigt.
1.4        Unterschiede zwischen dem Haushaltsvergaberecht und

dem GWB-VergaberechtAus	der	Zweiteilung	des	Vergaberechts	ergeben	sich	einigeUnterschiede	zwischen	dem	Haushaltsrecht	alsUnterschwellenvergabe-	und	dem	GWB-Vergaberecht	alsOberschwellenvergaberecht.	Der	bedeutendste	Unterschied	liegt	in	den



Rechtsschutzmöglichkeiten	der	an	Vergabeverfahren	beteiligtenUnternehmen:Das	GWB-Vergaberecht	ist	als	Eintrag	im	Gesetz	gegenWettbewerbsbeschränkungen	Wettbewerbsrecht.	Aus	dem	Schutz	desWettbewerbs	folgt	ein	Rechtsschutz	der	auf	dem	Wettbewerbsmarkttätigen	Unternehmen:»Unternehmen	haben	Anspruch	darauf,	dass	die	Bestimmungen	über	das	Vergabeverfahreneingehalten	werden.«,	§	97	Abs.	4	GWB.Werden	vergaberechtliche	Vorschriften	verletzt,	haben	die	beteiligtenUnternehmen	einen	umfassenden	Primärrechtsschutz,	der	in	den	§	§155	ff.	GWB	geregelt	ist.	Nachprüfende	Instanz	sind	dieVergabekammern	und	als	Zweitinstanz	die	Oberlandesgerichte.Im	Gegensatz	dazu	bietet	das	Unterschwellenvergaberecht,	das	imHaushaltsrecht	beheimatet	ist,	nur	eingeschränkteRechtsschutzmöglichkeiten.	Die	Unternehmen	haben	lediglich	dieMöglichkeit,	Zivilgerichte	anzurufen,	um	im	EilverfahrenZuschlagserteilungen	zu	verhindern	oder	Schadensersatzansprüchegeltend	zu	machen.
1.5        Das EU-PrimärrechtAuch	das	EU-Primärrecht,	das	keine	spezi�ischen	vergaberechtlichenVorschriften	enthält,	hat	Ein�luss	auf	das	Vergaberecht.	DasPrimärrecht	ist	das	ranghöchste	Recht	der	Europäischen	Union	(EU).	Esstammt	im	Wesentlichen	aus	den	Gründungsverträgen,	insbesonderedem	Vertrag	von	Rom	und	dem	Vertrag	über	die	Europäische	Union.Aus	dem	Vertrag	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union(AEUV),	vor	allem	aus	seinen	Artikeln	49	und	56	folgen	die	Grundsätzeder	Gleichbehandlung,	der	Nichtdiskriminierung	und	der	Transparenz.Diese	Grundsätze	gelten	nicht	nur	für	Vergaben	oberhalb	des	EU-Schwellenwertes,	sondern	auch	für	Vergaben,	deren	Auftragswerte	dieEU-Schwellenwerte	nicht	erreichen,	sofern	an	diesen	eingrenzüberschreitendes	Interesse	besteht.	Ein	grenzüberschreitendesInteresse	kann	angesichts	eines	gewissen	Volumens	des	Auftrags	inVerbindung	mit	dessen	technischen	Merkmalen	oder	dem	Leistungsort



vorliegen.	Es	kann	auch	das	Interesse	von	in	anderen	Mitgliedstaatenansässigen	Wirtschaftsteilnehmern	an	der	Teilnahme	am	Verfahren	zurVergabe	dieses	Auftrags	berücksichtigt	werden,	sofern	sich	erweist,dass	dieses	Interesse	real	und	nicht	�iktiv	ist	(EuGH	C-278/14).
 Merke:Aufträge,	deren	Werte	den	EU-Schwelllenwert	nicht	erreichen,	sindunter	Beachtung	der	EU-primärrechtlichen	Grundsätze	derGleichbehandlung,	der	Nichtdiskriminierung	und	der	Transparenz	zuvergeben,	wenn	an	den	Aufträgen	ein	grenzüberschreitendesInteresse	besteht.Die	P�licht	zur	Beachtung	der	genannten	europarechtlichenGrundprinzipien	für	Vergaben	unterhalb	der	EU-Schwellenwerte	kannsich	auch	aus	den	Vergabevorschriften	der	Länder	ergeben.	So	heißt	esin	den	kommunalen	Vergabegrundsätzen	des	Landes	NRW	(Ziffer	3.1):»Auch	unterhalb	der	EU-Schwellenwerte	sind	die	europarechtlichenGrundprinzipien	der	Gleichbehandlung,	Nichtdiskriminierung	undTransparenz	zu	beachten.	Die	Auftragsvergabe	muss	im	Einklang	mitden	Vorschriften	und	Grundsätzen	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweiseder	Europäischen	Union	erfolgen.«

1.6        Übersicht über Grundlagen und Au�au des
VergaberechtsDie	nachfolgende	Übersicht	gibt	schemenhaft	den	Au�bau	desVergaberechts	oberhalb	und	unterhalb	des	EU-Schwellenwerteswieder:



Bild 2: Au�au des Vergaberechts oberhalb und unterhalb des EU-Schwellenwertes

1.7        Schnellcheck

 Zusammenfassung Grundlagen des Vergaberechts:		Das	Vergaberecht	in	Deutschland	ist	zweigeteilt.		Die	Zweiteilung	erfolgt	durch	den	EU-Schwellenwert.		Vergaben	über	dem	EU-Schwellenwert	werden	nach	demGWB-Vergaberecht	durchgeführt.		Das	GWB-Vergaberecht	ist	Wettbewerbsrecht.		Vergaben	unterhalb	des	Schwellenwertes	werden	nachhaushaltsrechtlichen	Regelungen	in	Verbindung	mit	derUnterschwellenvergabeordnung	(oder	VOL/A)	durchgeführt.		Bei	Vergaben	unterhalb	des	EU-Schwellenwertes	sind	dieeuroparechtlichen	Grundprinzipien	der	Gleichbehandlung,Nichtdiskriminierung	und	Transparenz	zu	beachten.



2           Vergaberecht oberhalb des EU-
SchwellenwertesOberhalb	der	EU-Schwellenwerte	gilt	das	europäische	Vergaberecht(Richtlinie	2014/24/EU),	das	in	Deutschland	durch	das	Gesetz	gegenWettbewerbsbeschränkungen	und	die	Vergabeverordnung	umgesetztwurde.

2.1        Gesetz gegen We�bewerbsbeschränkungenVergaberechtliche	Regelungen	für	die	Beschaffung	von	Lieferungen	undLeistungen,	deren	Auftragswerte	den	EU-Schwellenwert	erreichen	oderübersteigen,	�inden	sich	zunächst	im	4.	Teil	des	Gesetzes	gegenWettbewerbsbeschränkungen	(GWB).	Aufträge,	die	in	denAnwendungsbereich	des	GWB	fallen,	sind	europaweit	auszuschreiben.Der	4.	Teil	des	GWB	ist	in	zwei	Kapitel	aufgeteilt:		Das	1.	Kapitel,	das	in	drei	Abschnitte	und	in	weitereUnterabschnitte	aufgeteilt	ist,	befasst	sich	mit	denVergabeverfahren.		Im	2.	Kapitel	�inden	sich	Regelungen	zumNachprüfungsverfahren,	einem	vergaberechtlichenRechtsschutzverfahren.	Auch	dieses	Kapitel	ist	in	dreiAbschnitte	unterteilt.
2.1.1        AnwendungsbereichDer	4.	Teil	des	GWB	gilt	gemäß	§	106	GWB	für	die	Vergabe	vonöffentlichen	Aufträgen	und	Konzessionen	–	bei	diesen	besteht	dieGegenleistung	nicht	in	Geld,	sondern	in	dem	Recht	zur	Verwertung	dererbrachten	Leistungen-	deren	geschätzte	Auftrags-	oder	Vertragswerte



ohne	Umsatzsteuer	die	jeweils	festgelegten	Schwellenwerte	erreichenoder	überschreiten.Ein	Auftrag	ist	unter	Beachtung	des	GWB	und	damit	europaweitausschreibungsp�lichtig,	wenn		der	Auftraggeber	ein	öffentlicher	Auftraggeber	ist	(99	GWB),		der	Auftrag	ein	öffentlicher	Auftrag	ist	(§	103	GWB),		der	Auftrag	entgeltlich	ist,		der	Auftragswert	den	einschlägigen	Schwellenwert	erreichtoder	übersteigt	(§	106	Abs.	1	GWB)	und		kein	Ausnahmetatbestand	einschlägig	ist,	der	dieNichtanwendung	der	Vergabevorschriften	erlaubt.



Bild 3: Unterteilung des 4. Teils des GWB, 1. Kapitel

Bild 4: Unterteilung des 4. Teils des GWB, 2. Kapitel

Öffentlicher AuftraggeberWann	ein	Auftraggeber	ein	öffentlicher	Auftraggeber	ist,	ist	in	§	99GWB	geregelt.	Zu	den	öffentlichen	Auftraggebern	gehören	auchSektorenauftraggeber,	§	100	GWB	und	Konzessionsgeber,	§	101	GWB.Zu	den	öffentlichen	Auftraggebern	nach	§	99	GWB	gehören:		Gebietskörperschaften sowie deren	Sondervermögen,	§	99Nr.	1	GWB.	Zu	den	Gebietskörperschaften	gehören	dieBundesrepublik	Deutschland,	die	Bundesländer,	Stadtstaaten,die	Kreise,	Städte	und	Gemeinden.	Zu	den	Sondervermögen	derGebietskörperschaften	gehören	zum	Beispiel	dieVermögensmassen	unselbständiger	Stiftungen	oder	derEigenbetriebe.		Juristische Person des öffentlichen und des privaten Rechts,die	gegründet	worden	sind,	um	im	Allgemeininteresse	liegendeAufgaben	nichtgewerblicher	Art	zu	erfüllen,	und	die	einebesondere	Staatsnähe	aufweisen,	§	99	Nr.	2	GWB.	Für	dieStaatsnähe	bedarf	es	einer	überwiegenden	Finanzierung	seitensder	öffentlichen	Hand	oder	der	Leitung	oder	Aufsicht	des	Staatesbzw.	seiner	nachgeordneten	Stellen	(OLG	Düsseldorf,	VII-Verg22/05.).		Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,	§99	Nr.	3	GWB.	Zu	den	Verbänden	im	Sinne	der	Vorschriftgehören	alle	Kooperationen	von	öffentlichen	Auftraggebern	mit



der	gemeinsamen	Zwecksetzung	der	Deckung	einesBeschaffungsbedarfs.	Hierbei	kann	es	sich	auch	umprivatrechtliche	Zusammenschlüsse	handeln,	etwa	in	Form	vonEinkaufskooperationen	oder	um	einen	Zusammenschlussmehrerer	Gebietskörperschaften	im	Rahmen	einer	Beschaffung.Auch	ein	als	Verein	eingetragener	Bezirksfeuerwehrverband	istöffentlicher	Auftraggeber	(OLG	München,	Verg	17/13).		Natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts
sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts,	die	vonöffentlichen	Auftraggebern	nach	den	Nrn.	1-3	bei	bestimmtenVorhaben	subventioniert	werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst als öffentliche Auftraggeber
a)            FeuerwehrenGesetzliche	Regelungen	zu	Feuerwehren	unterliegen	derGesetzgebungskompetenz	der	einzelnen	Bundesländer.	Insofern	�indensich	unterschiedliche	Regelung	in	den	Ländern	und	Stadtstaaten	zuOrganisation	und	Au�bau	der	Feuerwehren.	Allen	Regelungen	ist	abergemein,	dass	zwischen	Berufs-,	Freiwilligen-	und	P�lichtfeuerwehrenals	öffentliche	Feuerwehren	und	den	Werk-	und	Betriebsfeuerwehrenals	betriebliche	Feuerwehren	unterschieden	wird.Eine	Feuerwehr	als	solche	kann	nur	dann	selbst	Auftraggeber	sein,wenn	sie	über	eine	eigene	Rechtspersönlichkeit	verfügt.	Das	ist	in	derRegel	nicht	der	Fall.2	Die	»Auftraggebereigenschaft«	von	Feuerwehrenrichtet	sich	deshalb	nach	deren	jeweiligem	Träger	bzw.	dem	hinter	derFeuerwehr	stehenden	Unternehmen.
aa)           Berufsfeuerwehren, Freiwillige Feuerwehren und

Pflich�euerwehrenBerufsfeuerwehren,	Freiwillige	Feuerwehren	und	P�lichtfeuerwehrenals	öffentliche	Feuerwehren	sind	nach	den	jeweiligen	Ländergesetzenhauptsächlich	gemeindliche	Einrichtungen.	Träger	dieser	Feuerwehrensind	die	jeweiligen	Gebietskörperschaften.	Die	Eigenschaft	alsöffentlicher	Auftraggeber	folgt	damit	aus	99	Abs.	1	GWB.



 Merke:Berufsfeuerwehren,	Freiwillige	Feuerwehren	undP�lichtfeuerwehren	sind	mit	der	sie	tragenden	Gebietskörperschaftöffentliche	Auftraggeber.
bb)           WerkfeuerwehrenBetriebe	oder	Einrichtungen,	bei	denen	die	Gefahr	eines	Brandes	odereiner	Explosion	besonders	groß	ist	oder	bei	denen	in	einem	Schadenfalleine	große	Anzahl	von	Personen	gefährdet	wird,	müssen	eineWerkfeuerwehr	aufzustellen	und	unterhalten;	die	Werkfeuerwehr	wirdstaatlich	angeordnet.	Werkfeuerwehren	sind	auch	staatlich	anerkannteFeuerwehren,	die	freiwillig	gebildet	wurden.Fällt	der	Betrieb	oder	die	Einrichtung,	die	die	Feuerwehr	aufgestellthat	und	unterhält,	unter	den	öffentlichen	Auftraggeberbegriff,	umfasstdieser	ebenfalls	die	Werkfeuerwehr.
Beispiel Werkfeuerwehren können von öffentlichen Einrichtungen
aufgestellt werden:Die	Planck	GmbH	betreibt	ein	Forschungszentrum	mitWerkfeuerwehr.	Einziger	Gesellschafter	der	GmbH	ist	die	StadtThalburg	an	der	Ohm.	Die	GmbH	ist	nach	§	99	Nr.	2	GWB	öffentlicherAuftraggeber;	Beschaffungen	der	Werkfeuerwehr	sindvergabep�lichtig.

 Merke:Werkfeuerwehren	können	Teil	eines	öffentlichen	Auftraggebers	sein.Werkfeuerwehren	können	aber	auch	von	privaten	Unternehmenaufgestellt	sein.



Beispiel:Die	Firma	Rakete	GmbH,	die	Feuerwerkskörper	produziert,	unterhälteine	staatlich	angeordnete	Werkfeuerwehr.	Alleiniger	Gesellschafterder	GmbH	ist	Herr	Müller.	Herr	Müller	fällt	nicht	unter	die	in	§	99GWB	genannten	öffentlichen	Auftraggeber.	VergaberechtlicheBestimmungen	muss	die	Rakete	GmbH	bei	Beschaffungen	ihrerWerkfeuerwehr	nicht	beachten.
cc)           BetriebsfeuerwehrenBetriebsfeuerwehren	sind	im	Gegensatz	zu	Werkfeuerwehren	wederstaatlich	angeordnet	noch	staatlich	anerkannt.	Auch	hier	richtet	sichdie	Auftraggebereigenschaft	nach	dem	die	Feuerwehr	aufstellendenBetrieb.
b)            Re�ungsdiensteEbenso	wie	die	Feuerwehren	wird	die	Organisation	und	Bereitstellungder	Rettungsdienste	durch	Gesetze	der	Bundesländer	und	Stadtstaatengeregelt.	Träger	des	Rettungsdienstes	sind	die	Kommunen	oder	auchLandkreise.	Als	Gebietskörperschaften	sind	die	Träger	desRettungsdienstes	öffentliche	Auftraggeber.
SektorenauftraggeberSektorenauftraggeber	sind	öffentliche	Auftraggeber,	die	eineSektorentätigkeit	ausüben,	§	100	GWB.	Was	eine	Sektorentätigkeit	ist,ergibt	sich	aus	§	102	GWB:	So	sind	zum	Beispiel	das	Bereitstellen	vonTrinkwasser-,	Elektrizitäts-,	Gas-	und	Wärmenetzen	und	dieEinspeisung	von	Trinkwasser,	Elektrizität-,	Gas	und	WärmeSektorentätigkeiten.	Auch	Tätigkeiten	im	Zusammenhang	mit	derNutzung	eines	Flughafens	sind	Sektorentätigkeiten,	§	102	Abs.	5	GWB.Übt	ein	Unternehmen,	das	nach	§	99	GWB	als	öffentlicherAuftraggeber	zu	quali�izieren	ist,	Tätigkeiten	im	Bereich	einesFlughafens	aus,	ist	es	Sektorenauftraggeber.
Beispiel:Die	Stadt	Thalburg	an	der	Ohm	betreibt	ihren	Flughafen	über	die»Airport	Thalburg	an	der	Ohm	GmbH«;	alleiniger	Gesellschafter	ist



die	Stadt.	Die	Airport	Thalburg	an	der	Ohm	GmbH	unterhält	eineFlughafenfeuerwehr.	Die	GmbH	und	damit	eingeschlossen	dieWerkfeuerwehr	ist	nach	§	99	Nr.	2	GWB	öffentlicher	Auftraggeber.Bei	Beschaffungen	der	Werkfeuerwehr	ist	das	Sektorenvergaberechtzu	beachten.Für	Sektorenauftraggeber	gilt	die	Sektorenverordnung	(SektVO).	Sieenthält	wie	auch	das	GWB	einige	Erleichterungen	für	die	Beschaffungenvon	Sektorenauftraggebern.	So	können	diese	zwischen	denVerfahrensarten	freier	wählen,	vgl.	§	141	GWB.
 Merke:Bei	einem	eine	Werkfeuerwehr	haltenden	Unternehmen	kann	es	sichum	einen	Sektorenauftraggeber	handeln.

KonzessionsgeberKonzessionsgeber	sind	öffentliche	Auftraggeber,	die	eine	Konzessionvergeben,	§	101	GWB.	Eine	Dienstleistungskonzession	ist	gegenübereinem	Dienstleistungsauftrag	dadurch	gekennzeichnet,	dass	dieGegenleistung	des	Auftraggebers	nicht	in	einem	geldwerten	Vorteil,also	weder	in	Geld	noch	in	Sachleistungen,	sondern	nur	in	dem	Rechtzur	wirtschaftlichen	Verwertung	der	erbrachten	Leistung	besteht,wobei	der	Leistungserbringer	ganz	oder	überwiegend	dasNutzungsrisiko	übernimmt	(OLG	Düsseldorf,	VII-Verg	34/15.).
Beispiel:Die	Feuerwehr	der	Stadt	Thalburg	an	der	Ohm	will	ihreBetriebskantine	bewirtschaften	lassen.	Sie	vergibt	eineDienstleistungskonzession:	Der	Kantinenbetreiber	erhält	keineVergütung	von	der	Stadt,	sondern	erhält	das	Recht,	im	eigenenNamen	und	auf	eigene	Rechnung	Essen	und	Getränke	in	der	Kantinezu	verkaufen.	Das	wirtschaftliche	Risiko	trägt	der	Kantinenbetreiber.Verkauft	er	zu	wenig,	muss	er	den	Verlust	selbst	tragen.



Für	Konzessionsgeber	gilt	die	Konzessionsvergabeverordnung(KonzVgV).
Öffentlicher AuftragÖffentliche	Aufträge	sind	entgeltliche	Verträge	zwischen	öffentlichenAuftraggebern	oder	Sektorenauftraggebern	und	Unternehmen	über	dieBeschaffung	von	Leistungen,	die	die	Lieferung	von	Waren,	dieAusführung	von	Bauleistungen	oder	die	Erbringung	vonDienstleistungen	zum	Gegenstand	haben,	§	103	GWB.
Tabelle 1: Übersicht über die öffentlichen Au�raggeber

Wesensmerkmal	eines	öffentlichen	Auftrags	ist	die	Teilnahme	desöffentlichen	Auftraggebers	am	Markt;	das	ist	dann	der	Fall,	wenn	erseine	interne	Aufgabenorganisation	verlässt,	um	Verträge	mitaußenstehenden	Dritten	abzuschließen	(1	Verg.	4/01).Öffentliche	Aufträge	lassen	sich	in	folgende	Kategorien	unterteilen:		Lieferaufträge:	Verträge	zur	Beschaffung	von	Waren	durchKauf,	Leasing,	Miete	oder	Pacht.
Beispiele: Kauf eines Krankentransportwagens, Leasing eines
Drehleiterfahrzeugs



		Bauaufträge:	Verträge	über	die	Ausführung	oder	diegleichzeitige	Planung	und	Ausführung	von	Bauleistungen.		Dienstleistungsaufträge:	Verträge	über	die	Erbringung	vonLeistungen,	die	nicht	Lieferleistung	und	nicht	Bauleistung	sind.
Beispiele: Beschaffung von Beratungsleistungen,
Reinigungsleistungen		Rahmenvereinbarungen:	Vereinbarungen	zwischen	einemoder	mehreren	öffentlichen	Auftraggebern	oderSektorenauftraggebern	und	einem	oder	mehrerenUnternehmen,	die	dazu	dienen,	die	Bedingungen	für	dieöffentlichen	Aufträge,	die	während	eines	bestimmten	Zeitraumsvergeben	werden	sollen,	festzulegen,	insbesondere	in	Bezug	aufden	Preis.
Beispiel: Rahmenvereinbarungen über die Lieferung von
Büromöbeln		Wettbewerbe:	Auslobungsverfahren,	die	dem	Auftraggeberaufgrund	vergleichender	Beurteilung	durch	ein	Preisgericht	mitoder	ohne	Verteilung	von	Preisen	zu	einem	Plan	oder	einerPlanung	verhelfen	sollen.
Beispiel: ArchitektenwettbewerbeKein	öffentlicher	Auftrag	liegt	vor,	wenn	der	öffentliche	Auftraggebernicht	als	Nachfrager,	sondern	als	Anbieter	von	Leistungen	auftritt,	alsonichts	beschafft,	sondern	Leistungen	für	Dritte	erbringt.

Beispiel:Die	Feuerwehr	der	Stadt	Thalburg	an	der	Ohm	hat	ein	EDV-Programm	für	die	Archivierung	von	Einsatzdaten	entwickelt.	DiesesProgramm	bietet	sie	auf	dem	Markt	zum	Kauf	an.	Da	keine	Leistungbeschafft	wird,	ist	kein	Vergaberecht	zu	beachten.3
EntgeltDer	Auftrag	muss	entgeltlich	sein.	Das	Wort	»entgeltlich«	bezeichnetnach	der	gewöhnlichen	rechtlichen	Bedeutung	einen	Vertrag,	mit	demsich	jede	Partei	verp�lichtet,	eine	Leistung	im	Gegenzug	für	eine	anderezu	erbringen	(EuGH,	C-606/17).



Der	Entgeltbegriff	im	Vergaberecht	ist	möglichst	weit	zu	fassen.	Erbezieht	sich	nicht	nur	auf	die	Zahlung	von	Geld	als	Gegenleistung,sondern	umfasst	jede	Art	von	Vergütung,	die	einen	geldwerten	Vorteilbedeutet	(OLG	Düsseldorf,	VII-Verg	71/03;	OLG	Frankfurt	am	Main,	11Verg	11/04).	Das	weite	Verständnis	von	der	Entgeltlichkeit	soll	dievergaberechtsp�lichtigen	öffentlichen	Aufträge	von	den	vergabefreienGefälligkeitsverhältnissen	oder	außerrechtlichen	Beziehungenabgrenzen	(OLG	Naumburg,	1	Verg	9/05).Daher	fällt	ein	Vertrag,	der	einen	Leistungsaustausch	vorsieht,	auchdann	unter	den	Begriff	»öffentlicher	Auftrag«,	wenn	sich	dievorgesehene	Vergütung	auf	den	teilweisen	Ersatz	der	Kostenbeschränkt,	die	durch	die	Erbringung	der	vereinbarten	Dienstleistungentstehen	(EuGH,	C-606/17).
Beispiel:Das	Unternehmen	U	bietet	der	Feuerwehr	der	Stadt	Thalburg	an	derOhm	an,	einen	gebrauchten	Krankentransportwagen,	den	dieFeuerwehr	nicht	mehr	benötigt,	gegen	ein	neuesEinsatzleiterfahrzeug	zu	tauschen.	Die	Werte	der	Fahrzeuge	sindungefähr	gleich.	Es	handelt	sich	um	einen	öffentlichen	Auftrag,	weilein	Entgelt	in	Form	eines	gebrauchten	Fahrzeugs	geleistet	wird.	DasAngebot	von	U	kann	daher	nicht	angenommen	werden,	weil	es	sichsonst	um	einen,	in	diesem	Fall	unzulässigen,	Direktauftrag	handelnwürde.
Auftragswert erreicht oder übersteigt den SchwellenwertDie	Anwendbarkeit	des	GWB-Vergaberechts	setzt	außerdem	voraus,dass	der	geschätzte	Auftragswert	den	jeweiligen	EU-Schwellenwerterreicht	oder	übersteigt.Die	Schwellenwerte	sind	nicht	im	GWB	festgeschrieben,	sondernändern	sich	alle	zwei	Jahre.	§	106	GWB	nennt	daher	keinen	festenBetrag	als	Schwellenwert,	sondern	verweist	auf	Artikel	4	der	Richtlinie2014/24/EU	bzw.	Artikel	15	der	Richtlinie	2014/25/EU	(fürSektorentätigkeiten)	und	Artikel	8	der	Richtlinie	2014/23/EU	(fürKonzessionsvergaben)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung.


